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B6-0402/2008

Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage in Georgien

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf seine früheren Berichte zu Georgien, insbesondere diejenigen vom 
26. Oktober 2006, 29. November 2007 und 5. Juni 2008,

- unter Hinweis auf seine Berichte vom 17. Januar 2008 zu einer wirkungsvolleren EU-
Politik für den Südkaukasus und vom 15. November 2007 zur Stärkung der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik, 

- unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien 
andererseits, das am 1. Juli 1999 in Kraft trat,

- unter Hinweis auf das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen zwischen den 
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Russischen 
Föderation andererseits, das am 1. Dezember 1997 in Kraft trat und 2007 auslief, aber 
automatisch verlängert wurde,

- unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates „Allgemeine Angelegenheiten 
und Außenbeziehungen“ vom 13. August 2008 und die Schlussfolgerungen im 
Rahmen des Sondergipfels des Europäischen Rates vom 1. September 2008 in Brüssel, 

- unter Hinweis auf die Gemeinsame Aktion 2008/450/GASP des Rates vom 
16. Juni 2008 über einen weiteren Beitrag der Europäischen Union zum 
Konfliktbeilegungsprozess in Georgien/Südossetien und weitere frühere 
diesbezügliche Gemeinsame Aktionen des Rates1,

- unter Hinweis auf die Resolutionen 1781 (2007) und 1808 (2008) des UN-
Sicherheitsrates, durch die das Mandat der UN-Beobachtermission in Georgien bis 
13. August 2008 verlängert wird,

- unter Hinweis auf den vom Kooperationsrat EU-Georgien am 14. November 2006 
unterstützten Aktionsplan im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik,

- gestützt auf Artikel 103 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung,

A. in der Erwägung, dass sich der jüngste Krieg in Georgien einfügt in einen langen 
Prozess verschärfter Spannungen zwischen Georgien und Russland, die Ausdruck der 
Bestrebungen Russlands sind, seinen Einfluss in seinen Nachbarstaaten auszuweiten, 

B. in der Erwägung, dass die russische Anerkennung der Unabhängigkeit Abchasiens und 
Südossetiens am 26. August 2008 den Bemühungen um eine friedliche Lösung und 

1 ABl. L 157 vom 17.6.2008, S. 110.
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dem von der Europäischen Union ausgehandelten und von Georgien und Russland 
unterzeichneten Sechs-Punkte-Abkommen für einen Waffenstillstand entgegensteht 
und die Gefahr beinhaltet, das die Kaukasus-Region weiter destabilisiert, Russlands 
Beziehungen zu entscheidenden Partnern beschädigt und seine Rolle in der 
Weltgemeinschaft untergraben werden, 

C. in der Erwägung, dass der Schwerpunkt nun auf Maßnahmen liegen sollte, die darauf 
abzielen, das Leid der zivilen Opfer auf beiden Seiten zu lindern und die Rückkehr der 
durch den Konflikt Vertriebenen zu ermöglichen, einen neuen und funktionierenden 
Konfliktlösungsmechanismus zu schaffen, internationale Beobachter und eine neue, 
unparteiische und internationale Friedenstruppe zu stationieren,

D. in der Erwägung, dass ein ungehinderter Zugang zu allen Konfliktgebieten für 
internationale zivile und militärische Beobachter, Medien und 
Menschenrechtsorganisationen sowie humanitäres Hilfspersonal sichergestellt und 
ihnen die Freiheit eingeräumt werden muss, die mutmaßlich während des Konflikts 
verübten Verstöße gegen das Völkerrecht zu untersuchen,

E. in der Erwägung, dass die Europäische Union bei der Reaktion auf die Krise in 
Georgien ihre umfassende politische Einheit wahren und mit einer Stimme sprechen 
muss, insbesondere was die Beziehungen zu Russland angeht, sowie in der Erwägung, 
dass der Prozess im Hinblick auf eine friedliche und stabile Lösung der Konflikte in 
Georgien und im Kaukasus eine umfassende Überprüfung der EU-
Nachbarschaftspolitik und ein neues Engagement in der gesamten Region in 
Zusammenarbeit mit allen europäischen und internationalen Organisationen, 
insbesondere der OSZE, erfordern wird, 

F. in der Erwägung, dass der Konflikt in Georgien und die künftigen Beziehungen der 
EU zu Russland entscheidende Tests für die entstehende europäische Außenpolitik 
sind, die die Union erfolgreich bestehen muss, damit sie als Global Player 
ernstgenommen wird, 

1. verurteilt den Einsatz von Gewalt in diesem Konflikt als unvereinbar mit den 
internationalen und europäischen Verpflichtungen und den vielen Resolutionen des 
UN-Sicherheitsrates zu den ungelösten Konflikten in der Region; fordert die 
unverzügliche Einstellung von Maßnahmen, die einer ethnischen Säuberung zu 
entsprechen scheinen, und die umfassende Einhaltung des 
Waffenstillstandsabkommens, vor allem betreffend den russischen Rückzug aus dem 
Schwarzmeerhafen Poti;

2. bedauert das Leid der zivilen Opfer des Konflikts und fordert eine sofortige 
Zustimmung zum freien Zugang humanitärer Hilfsorganisationen zu allen vom Krieg 
und seinen Konsequenzen betroffenen Regionen; weist die Parteien auf ihre 
völkerrechtliche Verpflichtung hin, sicheres Geleit für humanitäre Hilfe zu 
gewährleisten; 

3. fordert die rasche Errichtung eines neuen multinationalen Mechanismus für 
Beobachtung und friedenserhaltende Maßnahmen in Südossetien und Abchasien unter 
der Schirmherrschaft von UN oder OSZE;
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4. bekräftigt seine unmissverständliche Unterstützung für die territoriale Integrität und 
die Souveränität Georgiens; betont, dass eine friedliche und dauerhafte Lösung auf der 
Einhaltung dieser Grundsätze beruhen sollte;

5. fordert die Einrichtung eines EU-Krisenmanagement- und Wiederaufbaufonds für 
Georgien, um umfangreiche humanitäre und wirtschaftliche Hilfe zu leisten, die 
Rückkehr der Flüchtlinge sowie den Wiederaufbau der Unterkünfte und wesentlichen 
Infrastrukturen zu unterstützen und Instrumente zur Abmilderung der negativen 
Auswirkungen des Konflikts auf die georgische Volkswirtschaft anzubieten;

6. verlangt rasche internationale humanitäre Hilfsleistungen; fordert den Rat und die 
Kommission auf, ausreichende Soforthilfemittel für alle Konfliktopfer bereitzustellen, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen;  

7. weist darauf hin, dass die Europäische Union nur durch die Vertretung einer 
einheitlichen und entschlossenen Position sinnvoll zu einer friedlichen und 
nachhaltigen Lösung dieses Konflikts und der anderen ungelösten Konflikte im 
Kaukasus beitragen kann; fordert daher die Einrichtung einer zivil-militärischen 
ESVP-Mission in Georgien unter der Schirmherrschaft der OSZE, um die Pufferzone 
zu überwachen und vertrauensbildende Maßnahmen zu fördern; 

8. vertritt die Auffassung, dass die ausgeweitete Internationalisierung von 
Konfliktbeilegungsmechanismen für die Suche nach Lösungen für den Konflikt in 
Georgien ebenso wie für die anderen ungelösten Konflikte im Südkaukasus von 
Vorteil sein wird; schlägt daher vor, dass die Europäische Union als Schlüsselelement 
dieses Prozesses eine „Transkaukasische Friedenskonferenz“ einberuft; ist der 
Ansicht, dass auf einer derartigen Konferenz internationale Garantien für die 
umfassende Wahrung bürgerlicher und politischer Rechte und die Förderung der 
Demokratie durch die internationale Rechtsordnung erörtert werden sollten; betont, 
dass die Konferenz auch eine Gelegenheit bieten sollte, nicht repräsentierten oder zum 
Schweigen gebrachten Gruppen der Kaukasus-Region Gehör zu verschaffen;

9. fordert den Rat und die Kommission auf, dringend zu prüfen, wie die Europäische 
Nachbarschaftspolitik ausgeweitet und gestärkt werden könnte, insbesondere 
betreffend die Visumliberalisierung und die Schaffung einer Freihandelszone 
zwischen der Europäischen Union und ihren Nachbarstaaten sowie zwischen 
benachbarten Ländern; fordert den Rat nachdrücklich auf, unverzüglich ein Mandat 
für die Kommission zu beschließen, mit Georgien Verhandlungen über ein weit 
reichendes und umfangreiches Freihandelsabkommen zu beginnen;

10. fordert die Kommission auf, bis Jahresende ein neues regionales Strategiepapier für 
den Südkaukasus zu verabschieden, das eine größere strategische Rolle der EU in der 
Region in Betracht zieht und einen ehrgeizigen institutionellen und finanziellen 
Rahmen für die beteiligten Länder anbietet, um sie bei ihren Bemühungen um die 
Begründung engerer politischer und wirtschaftlicher Beziehungen zur EU zu 
unterstützen;

11. fordert die Einführung einer neuer Regelung für Visaerleichterungen zwischen 
Georgien und der EU und die Überprüfung der geltenden Visaregelung mit Russland;
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12. empfiehlt, dass der Rat die Benennung eines hochrangigen EU-Sonderbeauftragten für 
Georgien in Betracht zieht, um die Suche nach einer Lösung des Konflikts zu 
erleichtern und Rolle und Sichtbarkeit der Europäischen Union in der Region zu 
stärken; 

13. fordert Russland auf, dem Beispiel Georgiens zu folgen und internationalen Medien, 
Menschenrechtsbeobachtern und Ermittlern im Rahmen des humanitären Völkerrechts 
ungehinderten Zugang zu den Regionen unter seiner Kontrolle und unter der Kontrolle 
seiner mitkriegführenden Staaten zu gewähren; fordert, dass im Rahmen einer 
unabhängigen internationalen Untersuchung festgestellt wird, ob und vom wem 
möglicherweise Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder 
sonstige Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht oder die internationalen 
Menschenrechtsgesetze begangen wurden; fordert, dass diejenigen, die derartiger 
Verstöße verdächtigt werden, vor Gericht gestellt werden, sei es durch 
ordnungsgemäße Anklage vor den zuständigen nationalen Gerichten oder aber vor 
dem Internationalen Strafgerichtshof;

14. bekundet seine tiefe Sorge über die Verschlechterung der Beziehungen zwischen der 
EU und Russland als Folge der russischen Vorgehensweise in Georgien; bekräftigt 
sein Engagement für eine enge Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und Russland, betont jedoch, dass die proklamierte „strategische Partnerschaft" durch 
pragmatischere und realistischere Beziehungen zu Russland ersetzt werden muss; 
weist darauf hin, dass die Fortsetzung der Verhandlungen über ein neues Abkommen 
zwischen der EU und Russland sowie die Anwendung des 
Visaerleichterungsabkommens abhängen werden vom Engagement Russlands für 
konstruktive Schritte zur Bewältigung der derzeitigen Krise und seiner Bereitschaft, 
im internationalen und europäischen Kontext eine seriöse, verantwortungsbewusste 
und konstruktive Rolle zu übernehmen; 

15. hofft, dass sowohl in Georgien als auch in Russland nun eine ernstzunehmende interne 
Debatte über die Vorfälle im Vorfeld des Konflikts beginnen wird; erwartet, dass eine 
solche Debatte in beiden Ländern zur Suche nach einer dauerhaften Lösung beitragen, 
Demokratie und politische Rechenschaftspflicht stärken und in Georgien und Russland 
Bestrebungen im Hinblick auf berechenbarere außenpolitische Lösungen, die den 
Einsatz militärischer Mittel ausschließen, erleichtern wird;

16. ersucht das Internationale Olympische Komitee, ernsthaft zu prüfen, ob seine 
Entscheidung, die Olympischen Winterspiele 2014 nach Sotschi zu vergeben, im 
Lichte der jüngsten Ereignisse in der unmittelbaren Nachbarschaft der künftigen 
Veranstaltungsorte der Olympischen Spiele weiterhin Gültigkeit besitzt; 

17. fordert die Kommission auf, eine Bewertung der Konsequenzen des jüngsten Konflikts 
für die Energieversorgung der EU vorzulegen und die Suche nach anderen 
Energieformen und –quellen auszuweiten; bekräftigt seine Unterstützung für die 
Nabucco-Pipeline und ist der Ansicht, dass dieses Projekt eine Priorität für die 
Europäische Union mit adäquater spezifischer Unterstützung aus dem EU-Haushalt 
sein sollte;

18. bekräftigt sein Engagement für die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon, der eine 
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gemeinsame EU-Außenpolitik fördern und die Sicherheits- und 
Verteidigungsdimension der EU stärken wird; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Mitgliedstaaten, dem Präsidenten und dem Parlament Georgiens, den Vereinten 
Nationen, der OSZE, dem Europarat und dem Präsidenten und dem Parlament der 
Russischen Föderation zu übermitteln.


